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Rechtssatz

§ 60 Abs 1 AAV umfasst Arbeiten in "Betriebseinrichtungen", die - lediglich demonstrativ ("wie") - näher umschrieben

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2014020099_20140731J01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2014020099_20140731J01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2014020099_20140731J01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2014020099_20140731J01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2014020099_20140731J01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008540&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P1/NOR12108876
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P1/NOR12100196
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008540&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P1/NOR12108876
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P1/NOR12100196
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P60/NOR40054917
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P60/NOR12108082
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P60/NOR12100253
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P60/NOR40054917
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P60/NOR12108082
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1983/218/P60/NOR12100253
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005770&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/52/P1/NOR40147705
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/52/P1/NOR12063083
https://www.jusline.at/gesetz/aav/paragraf/60


werden. Eine De?nition des Begri@s "Betriebseinrichtungen" ?ndet sich weder in der AAV noch im ASchG 1994.

"Arbeitssto@e" waren nach § 1 Z 13 AAV "alle Sto@e, die in Betrieben gewonnen, erzeugt, verwendet oder gelagert

werden, anfallen oder entstehen"; als "Verwenden" galt unter anderem das Bearbeiten und Verarbeiten. Nach der

Stammfassung der AAV waren Betriebseinrichtungen als Einrichtungen, die bei der Arbeit verwendet werden, zu

unterscheiden von Arbeitssto@en, die im Betrieb erzeugt bzw be- oder verarbeitet werden. Diesem Verständnis

entspricht auch die Einordnung der Übergangsbestimmung in § 109 ASchG 1994, die unter der Überschrift

"Arbeitsmittel" steht. Als Arbeitsmittel de?niert § 2 Abs 5 ASchG 1994 nun "alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge,

Geräte und Anlagen, die zur Benutzung durch Arbeitnehmer vorgesehen sind" (vgl auch die De?nition der

"Arbeitsmittel" in Art 2 lit a der Richtlinie 2009/104/EG über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz

bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit: "alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge oder

Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden"). Der Begri@ der "Arbeitsmittel" umfasst daher insbesondere auch die

"Betriebseinrichtungen" iSd früheren § 1 Z 9 AAV. Unter Betriebseinrichtungen iSd § 60 AAV sind folglich nur

Einrichtungen zu verstehen, die bei der Arbeit benutzt werden, nicht aber auch Erzeugnisse, die in der Arbeitsstätte

hergestellt werden. Dieses aus dem Wortlaut und dem historischen und systematischen Zusammenhang der Norm

gewonnene Auslegungsergebnis kann - für Verwaltungsstrafverfahren - auch nicht durch die Berufung auf einen der

Bestimmung zu unterstellenden Zweck in Frage gestellt werden, zumal Verwaltungsstraftatbestände nicht ausdehnend

auszulegen sind (vgl E 17. November 2009, 2009/06/0166).Paragraph 60, Absatz eins, AAV umfasst Arbeiten in

"Betriebseinrichtungen", die - lediglich demonstrativ ("wie") - näher umschrieben werden. Eine De?nition des Begri@s

"Betriebseinrichtungen" ?ndet sich weder in der AAV noch im ASchG 1994. "Arbeitssto@e" waren nach Paragraph eins,

Zi@er 13, AAV "alle Sto@e, die in Betrieben gewonnen, erzeugt, verwendet oder gelagert werden, anfallen oder

entstehen"; als "Verwenden" galt unter anderem das Bearbeiten und Verarbeiten. Nach der Stammfassung der AAV

waren Betriebseinrichtungen als Einrichtungen, die bei der Arbeit verwendet werden, zu unterscheiden von

Arbeitssto@en, die im Betrieb erzeugt bzw be- oder verarbeitet werden. Diesem Verständnis entspricht auch die

Einordnung der Übergangsbestimmung in Paragraph 109, ASchG 1994, die unter der Überschrift "Arbeitsmittel" steht.

Als Arbeitsmittel de?niert Paragraph 2, Absatz 5, ASchG 1994 nun "alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte und

Anlagen, die zur Benutzung durch Arbeitnehmer vorgesehen sind" vergleiche auch die De?nition der "Arbeitsmittel" in

Artikel 2, Litera a, der Richtlinie 2009/104/EG über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei

Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit: "alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge oder

Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden"). Der Begri@ der "Arbeitsmittel" umfasst daher insbesondere auch die

"Betriebseinrichtungen" iSd früheren Paragraph eins, Zi@er 9, AAV. Unter Betriebseinrichtungen iSd Paragraph 60, AAV

sind folglich nur Einrichtungen zu verstehen, die bei der Arbeit benutzt werden, nicht aber auch Erzeugnisse, die in der

Arbeitsstätte hergestellt werden. Dieses aus dem Wortlaut und dem historischen und systematischen Zusammenhang

der Norm gewonnene Auslegungsergebnis kann - für Verwaltungsstrafverfahren - auch nicht durch die Berufung auf

einen der Bestimmung zu unterstellenden Zweck in Frage gestellt werden, zumal Verwaltungsstraftatbestände nicht

ausdehnend auszulegen sind vergleiche E 17. November 2009, 2009/06/0166).
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